
DIE LINKE. Sachsen
2. Tagung des 16. Landesparteitages 14. Mai 2022

F. Parteiinterna

F.10. Strukturdebatte: LAG Aktualisierungsaktion

ÄF.10.2. Änderungsantrag: Ergänzung zu „LAG-Aktualisierungsaktion“

Einreicher*innen: Landesrat

Der Landesparteitag der LINKEN Sachsen möge folgende Ergänzungen des vorgeschlagenen neuen § 4 
Absatz (10) beschließen:

1. In der 8. Zeile wird hinter „Rückmeldung“ eingefügt:
 „innerhalb von 3 Monaten“

2. In der 10. Zeile wird am Ende angefügt: 
„Bei fehlender Rückmeldung nach 2 Monaten ist eine Erinnerung der Abfrage durchzuführen.“

Zusätzlich wird redaktionell in der 10. Zeile „über“ durch „auf“ ersetzt.

Der Absatz lautet dann:

„(10) Der Landesvorstand führt in jedem zweiten Jahr, angekoppelt an die Feststellung des Status als 
landesweite Zusammenschlüsse, eine Überprüfung aller Zusammenschlüsse auf Basis der freiwilligen 
Selbstauskunft durch. Diese soll in Absprache mit den verantwortlichen Sprecher*innen, Sprecher*innenrat 
bzw. Vorsitzenden passieren. Gibt es keine bekannten besetzen Funktionen mehr, so soll versucht werden, 
weitere Mitwirkende zu kontaktieren. Ist keinerlei Kontakt möglich, so ist die Auflösung des 
Zusammenschlusses festzustellen.
In jedem sechsten Jahr wird diese Überprüfung durch eine Abfrage aller Mitwirkenden durchgeführt, wobei 
eine proaktive positive Rückmeldung innerhalb von 3 Monaten notwendig ist, um die weitere Mitwirkung zu 
bestätigen. In der Abfrage ist eine Nennung aller Zusammenschlüsse des mitwirkenden Mitglieds 
vorzunehmen sowie eindeutig auf die Folge einer fehlenden Rückmeldung hinzuweisen. Bei fehlender 
Rückmeldung nach 2 Monaten ist eine Erinnerung der Abfrage durchzuführen.
Der Landesvorstand kann in begründeten Einzelfällen einen Zusammenschluss von der Überprüfung 
ausnehmen.“

Begründung:

Eine ausreichend lange Fristsetzung für die Rückmeldung sowie eine mindestens einmalige Erinnerung im 
Falle der bisher nicht erfolgten Rückmeldung erscheinen angemessen, bevor eine Streichung aus 
Mitgliederlisten von Zusammenschlüssen erfolgt.

Entscheidung des Landesparteitages:


